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Wichtiger Hinweis für die Abonnenten des Gesetz- und Verordnungsblattes und/oder des Ministerial-
blattes für das Land Nordrhein-Westfalen:
Die seit dem 1. Januar 2002 unverändert gebliebenen Preise werden aufgrund der allgemeinen Kosten-
steigerungen erhöht. Ab dem 1. Januar 2020 werden folgende Bezugspreise pro Kalenderjahr berechnet: 
Gesetz- und Verordnungsblatt im Jahresabonnement 77,00 Euro, Gesetz- und Verordnungsblatt im Halb-
jahresabonnement 38,50  Euro, Ministerialblatt im Jahresabonnement 132,00  Euro, Ministerialblatt im 
Halbjahresabonnement 66,00 Euro, Preise für Einzelhefte je nach Seitenzahlen.

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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2011

41. Verordnung
zur Änderung der Allgemeinen 
 Verwaltungsgebührenordnung

Vom 29. Oktober 2019

Auf Grund des § 2 Absatz 2 Satz 1 des Gebührengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524) 
verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Der Allgemeine Gebührentarif der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. 
S.  262), die zuletzt durch Verordnung vom 8. Oktober 
2019 (GV. NRW. S.  762) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

A.

In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Tarifstelle 20 
wie folgt gefasst:

„20 Datenschutzrechtliche Angelegenheiten“.

B.

Der Allgemeine Gebührentarif wird wie folgt geändert:

1.  Tarifstelle 2.9.6.1 wird wie folgt gefasst:

 „2.9.6.1

  Prüfung und Begutachtung von Abgasanlagen und 
Ausstellen der Bescheinigung nach § 42 Absatz 7 der 
Landesbauordnung 2018 einschließlich der Vorbe-
sichtigung von Schornsteinen im Rohbauzustand 
oder der Druckprüfung von Abgasleitungen

 Gebühr:

 a)  pro Gebäude  60 AW

 b)  pro Abgasanlage  18 AW

 c)  pro Geschoss  7 AW

  Ein Arbeitswert (AW) entspricht dem in der Kehr- 
und Überprüfungsordnung vom 16. Juni 2009 
(BGBl.  I S.  1292) in der jeweils geltenden Fassung 
ausgewiesenen Eurobetrag zuzüglich der gesetzli-
chen Umsatzsteuer.

  Als Geschoss im Sinne dieser Tarifstelle gilt jedes 
über dem Keller liegende Geschoss, durch das der je-
weilige Schornstein oder die jeweilige Abgasleitung 
verläuft. Der Keller wird als Geschoss mitgerechnet, 
wenn dort die Sohle des Schornsteins oder der Ab-
gasleitung liegt. Vom Fußboden des Dachgeschosses 
bis zur Mündung des Schornsteins oder der Abgas-
leitung werden je angefangene 2,50 m als Geschoss 
gerechnet, Restlängen bis zu 1 m bleiben außer An-
satz. Vorstehender Satz gilt entsprechend für Schorn-
steine und Abgasleitungen, deren Höhe sich nicht 
nach Geschossen berechnen lässt.“

2.  Tarifstelle 7 wird wie folgt gefasst:

 „7 
 Feuerlöschwesen

  Zusammenarbeit der Brandschutzdienststellen ge-
mäß §  25 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 
17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) in der jeweils 
geltenden Fassung mit den staatlich anerkannten 
Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes 
nach § 16 Absatz 2 der Verordnung über staatlich an-
erkannte Sachverständige nach der Landesbauord-
nung vom 29. April 2000 (GV. NRW. S. 422) in der je-
weils geltenden Fassung

 7.1

  Abgabe von Stellungnahmen über die Prüfung von 
Bauvorlagen durch die Brandschutzdienststelle hin-
sichtlich der Belange des abwehrenden Brandschut-

zes auf Veranlassung von staatlich anerkannten 
Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes

 7.1.1

  Abgabe von Stellungnahmen zur Vorbereitung von 
Bescheinigungen der staatlich anerkannten Sachver-
ständigen für die Prüfung des Brandschutzes nach 
§ 63 Absatz 4 Satz 2 oder § 63 Absatz 5 Satz 2 der 
Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 
S. 421) in der jeweils geltenden Fassung

 a)  bei Wohngebäuden der Gebäudeklasse 3,

  je Gebäude

  Gebühr: Euro 70 

 b)   bei Mittelgaragen (Garagen mit einer Nutzfl äche 
über 100 m2 bis 1 000 m2 gemäß §  122 Absatz  1 
Nummer 2 der Sonderbauverordnung vom 2. De-
zember 2016 (GV. NRW. 2017 S. 2, ber. S. 120) in 
der jeweils geltenden Fassung),

  je Mittelgarage

  Gebühr: Euro 70 

 c)   sofern Gebäude nach Buchstabe a und b in konst-
ruktivem Zusammenhang stehen,

  je Gebäude

  Gebühr: Euro 100 

 7.1.2

  Abgabe von Stellungnahmen zur Vorbereitung von 
Bescheinigungen der staatlich anerkannten Sachver-
ständigen für die Prüfung des Brandschutzes nach 
§  68 Absatz  1 Nummer  3 der Landesbauordnung 
2018 bei allen anderen baulichen Anlagen, sofern sie 
nicht unter die Tarifstelle 7.1.1 fallen, 

  je bauliche Anlage

  Gebühr: 100 Prozent der Gebühr nach Tarifstelle 
2.1.4

 7.1.3

  Aufstellung von Brandschutzkonzepten nach §  54 
Absatz 3 der Landesbauordnung 2018

  Gebühr: 100 Prozent der Gebühr nach Tarifstelle 
2.1.4, 

  jedoch mindestens der zweifache Stundensatz

  7.2

  Werden für mehrere gleiche oder weitgehend ver-
gleichbare in den Tarifstellen 7.1.1 bis 7.1.2 genannte 
bauliche Anlagen (gleich oder weitgehend vergleich-
bare Bauvorlagen) gleichzeitig (in einem Prüfgang) 
Prüfungen nach Tarifstelle 7.1 durch die Brand-
schutzdienststelle vorgenommen, so ermäßigen sich 
die Gebühren nach den Tarifstellen 7.1.1 bis 7.1.2 für 
jede bauliche Anlage auf die Hälfte, bei nur zwei 
baulichen Anlagen für jede bauliche Anlage auf drei 
Viertel.“

3.   In Tarifstelle 15e.1 wird die Angabe „28.2.1.21“ 
durch die Angabe „28.2.1.22“ ersetzt.

4.   In Tarifstelle 15f werden die Wörter „, das zuletzt 
durch Gesetz vom 24. Mai 2016 (GV. NRW. S. 259) ge-
ändert worden ist,“ und die Wörter „, die zuletzt 
durch Verordnung vom 3. Mai 2016 (GV. NRW. S. 238) 
geändert worden ist“ jeweils durch die Wörter „in 
der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

5.   In Tarifstelle 15f.1 wird das Wort „Investitionsrah-
men“ durch das Wort „Herstellungskosten“ ersetzt.

6.  Tarifstelle 15g.1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe a wird die Angabe „20“ durch die 
Angabe „21“ ersetzt.

 b)   In Buchstabe b wird die Angabe „17“ durch die 
Angabe „17,50“ ersetzt.

7.   In Tarifstelle 16a.15 werden die Wörter „Verordnung 
(EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und 
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des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrol-
len zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmit-
tel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen 
über Tiergesundheit und Tierschutz (ABl. L 165 vom 
30.4.2004, S.  1) in der jeweils geltenden Fassung,“ 
durch die Wörter „Verordnung (EU) 2017/625 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche 
Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des 
Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pfl anzengesund-
heit und Pfl anzenschutzmittel, zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr.  999/2001, (EG) Nr.  396/2005, 
(EG) Nr.  1069/2009, (EG) Nr.  1107/2009, (EU) 
Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 
(EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Verordnungen (EG) Nr.  1/2005 und 
(EG) Nr.  1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 
und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr.  854/2004 und (EG) Nr. 
882/2004 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 
90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/
EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrol-
len) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) in der jeweils gel-
tenden Fassung,“ ersetzt.

8.   In Tarifstelle 16a.15.4 werden die Wörter „Artikel 5 
Absatz  3 der Verordnung (EG) Nr.  882/2004“ durch 
die Wörter „Artikel 33 der Verordnung (EU) 
2017/625“ ersetzt.

9.   In Tarifstelle 16a.15.5 wird die Angabe „Verordnung 
(EG) Nr.  882/2004“ durch die Angabe „Verordnung 
(EU) 2017/625“ ersetzt.

10.   Der Tarifstelle 17.5.1 werden die Wörter „je Erlaub-
nisjahr“ angefügt.

11.   Der Tarifstelle 17.5 werden die folgenden Tarifstellen 
17.5.4 und 17.5.5 angefügt:

  „17.5.4

  Entscheidung über die Neuerteilung der Erlaubnis 
zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle aufgrund 
Änderung der Wettvermittlungsstellenbetreiberin 
oder des Wettvermittlungsstellenbetreibers, wenn für 
diese Wettvermittlungsstelle zuvor bereits eine Er-
laubnis erteilt wurde und die ursprüngliche Erlaub-
nisfrist nicht abgelaufen ist,

  je verbleibendes Erlaubnisjahr

  Gebühr: Euro 50 bis 2 500 

  17.5.5

  Entscheidung über die Änderung der Erlaubnis zum 
Betrieb einer Wettvermittlungsstelle aufgrund Ände-
rung der Wettvermittlungsstellenleiterin oder des 
Wettvermittlungsstellenleiters vor Ablauf der Er-
laubnisfrist ohne Verlängerung der zuvor erteilten 
Erlaubnis 

  Gebühr: Euro 50“.

12.   Tarifstelle 20 wird wie folgt gefasst:

  „20 
  Datenschutzrechtliche Angelegenheiten

  Amtshandlungen nach der Verordnung (EU) 2016/ 
679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli-
nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2)

  20.1

  Akkreditierung von Zertifi zierungsstellen in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Akkreditierungsstelle 
GmbH nach Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe e in Ver-
bindung mit Artikel 43 Absatz 1 

 a)  erstmalige Akkreditierung

   aa)  bei normalem Beratungs- und Prüfaufwand

     Gebühr: Euro 5 000 bis 30 000

  bb)   bei besonders großem Beratungs- und Prüf-
aufwand, zum Beispiel bei der Prüfung um-
fangreicher Personalunterlagen

     Gebühr: Euro 10 000 bis 40 000

 b)  Verlängerung einer Akkreditierung

  aa)  bei normalem Beratungs- und Prüfaufwand

     Gebühr: Euro 5 000 bis 30 000

  bb)   bei besonders großem Beratungs- und Prüf-
aufwand, zum Beispiel bei der Prüfung um-
fangreicher Personalunterlagen

     Gebühr: Euro 10 000 bis 40 000

  20.2

  Genehmigung der Zertifi zierungskriterien gemäß Ar-
tikel 58 Absatz 3 Buchstabe f in Verbindung mit Arti-
kel 42 Absatz 5 

  a)  erstmalige Genehmigung

  Gebühr: 2 500 bis 30 000

  b)  Verlängerung einer Genehmigung

   Gebühr: 2 000 bis 25 000

  20.3

  Genehmigung von Verhaltensregeln nach Artikel 58 
Absatz 3 Buchstabe d in 

  Verbindung mit Artikel 40 Absatz 5 

  a)  erstmalige Genehmigung

  Gebühr: 2 500 bis 30 000

  b)  Verlängerung einer Genehmigung

   Gebühr: 2 000 bis 25 000

  20.4

  Akkreditierung von Überwachungsstellen nach Arti-
kel 41 Absatz 1

  a) erstmalige Akkreditierung

  aa)  bei normalem Beratungs- und Prüfaufwand

    Gebühr: Euro 5 000 bis 25 000

  bb)   bei besonders großem Beratungs- und Prüf-
aufwand, zum Beispiel bei der Prüfung um-
fangreicher Personalunterlagen

    Gebühr: Euro 10 000 bis 30 000

 b)  Verlängerung einer Akkreditierung

  aa)  bei normalem Beratungs- und Prüfaufwand

    Gebühr: Euro 5 000 bis 25 000

  bb)   bei besonders großem Beratungs- und Prüf-
aufwand, zum Beispiel bei der Prüfung um-
fangreicher Personalunterlagen

    Gebühr: Euro 10 000 bis 30 000“.

13.   Tarifstelle 23.3.1 wird wie folgt gefasst:

  „23.3.1

  Besondere amtstierärztliche Amtshandlungen auf-
grund des Tiergesundheitsrechts im Inlandsverkehr, 
innergemeinschaftlichen Verkehrs und bei der Aus-
fuhr aus der Union“.

14.   In Tarifstelle 23.3.1.12.1 werden die Wörter „und 
dürfen die dort festgelegten Mindestgebühren nicht 
unterschreiten“ gestrichen.

15.   In Tarifstelle 23.3.2 werden die Wörter „der Verord-
nung (EG) Nr. 854/2004 vom 29.4.2004 (ABl. EU Nr. 
L 139 S. 206)“ durch die Wörter „von Artikel 49 und 
50 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/627 der 
Kommission vom 15. März 2019 zur Festlegung ein-
heitlicher praktischer Modalitäten für die Durchfüh-
rung der amtlichen Kontrollen in Bezug auf für den 
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menschlichen Verzehr bestimmte Erzeugnisse tieri-
schen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 
2017/625 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2074/2005 der Kommission in Bezug auf amtliche 
Kontrollen (ABl. L 131 vom 17.5.2019, S.  51) in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

16.  Tarifstelle 23.4.3.9.1 wird aufgehoben.

17.   Die Tarifstellen 23.4.3.9.1.1 bis 23.4.3.9.1.4 werden 
die Tarifstellen 23.4.3.9.1 bis 23.4.3.9.4.

18.  Tarifstelle 23.4.3.9.2 wird aufgehoben.

19.   Die Tarifstellen 23.4.3.9.2.1 und 23.4.3.9.2.2 werden 
die Tarifstellen 23.4.3.9.5 und 23.4.3.9.6.

20.  Tarifstelle 23.4.3.9.3 wird Tarifstelle 23.4.3.9.7.

21.  Tarifstelle 23.5 wird wie folgt gefasst:

  „23.5

  Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Beseiti-
gung tierischer Nebenprodukte nach

 –  der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkei-
ten zur Gewährleistung der Anwendung des Le-
bens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pfl anzenge-
sundheit und Pfl anzenschutzmittel, zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr.  999/2001, (EG) Nr. 
396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, 
(EU) Nr.  1151/2012, (EU) Nr.  652/2014, (EU) 
2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie 
der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/
EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/
EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und 
des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verord-
nung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 
7.4.2017, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  1069/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Neben-
produkte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr.  1774/2002 (Verordnung über tierische Neben-
produkte) (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission 
vom 25. Februar 2011 (ABl. L 54 vom 26.2.2011, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  dem Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgeset-
zes vom 25. Januar 2004 (BGBl. I S. 82) in der je-
weils geltenden Fassung (TierNebG) und

 –  der Verordnung zur Durchführung des Tierische 
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes vom 27. Juli 
2006 (BGBl.  I S.  1735) in der jeweils geltenden 
Fassung (TierNebV)“.

22.   Nach Tarifstelle 23.5.3.2 werden die folgenden Tarif-
stellen 23.5.3.3 bis 23.5.3.3.4 eingefügt:

  „23.5.3.3

  Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen im 
Sinne von Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c der Ver-
ordnung (EU) 2017/625

  23.5.3.3.1

  Allgemeine Personalkosten

  23.5.3.3.1.1

  Die Personalkosten für Amtshandlungen und Probe-
nahmen sind nach Tarifstelle 23.0.1 zu berechnen.

  23.5.3.3.1.2

  Die Aufschläge sind nach den Tarifstellen 23.0.2.1 
und 23.0.2.2 zu berechnen.

  23.5.3.3.2

  Wegstreckenentschädigung

  Gebühr: Euro 20

  23.5.3.3.3

  Anfallende Materialkosten bei der Probenahme

  Gebühr: Euro 20

  23.5.3.3.4

  Laboruntersuchungen und Gutachten der integrier-
ten Untersuchungsanstalten (Chemischen und Veteri-
näruntersuchungsämter Westfalen, Rhein-Ruhr-
Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Ostwestfa-
len-Lippe und Rheinland) oder der kommunalen 
Untersuchungsämter

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.9 bis 23.9.9“.

23.   Die Tarifstellen 23.5.6 bis 23.5.6.2 werden durch fol-
gende Tarifstelle 23.5.6 ersetzt:

  „23.5.6

  Entscheidung über einen Antrag nach Artikel 48 der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009

 a)  für die Verbringung von unverarbeiteter Gülle

   Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstel-
len 23.0.1 bis 23.0.3

 b)   für die Verbringung von verarbeitetem tierischen 
Eiweiß, von verarbeiteten Fetten und sonstigen 
tierischen Nebenprodukten

   Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstel-
len 23.0.1 bis 23.0.3“.

24.  Tarifstelle 23.5.8 wird wie folgt gefasst:

  „23.5.8

  Entscheidung über

 a)   einen Antrag auf Erweiterung oder Änderung ei-
ner nach den Tarifstellen 23.5.4 bis 23.5.7 erteil-
ten Genehmigung

   Gebühr: Euro 10 bis 300

 b)   den Widerruf einer nach den Tarifstellen 23.5.4 
bis 23.5.7 erteilten Genehmigung

   Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstel-
len 23.0.1 bis 23.0.3“.

25.  Tarifstelle 23.6.3 wird wie folgt gefasst:

  „23.6.3

  Amtshandlungen nach Artikel 21 Absatz  1 Buch-
stabe a und c, Absatz 2 und Absatz 7 der Verordnung 
(EG) Nr.  1099/2009 des Rates vom 24. September 
2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der 
Tötung (Abl. L 303 vom 18.11.2009, S.  1) in der je-
weils geltenden Fassung und Artikel 138 Absatz  1 
und 2 der Verordnung (EU) 2017/625“.

26.   In Tarifstelle 23.6.3.3 werden die Wörter „(Artikel 22 
Absatz  1 Buchstabe d VO (EG) 1099/2009)“ gestri-
chen.

27.   In Tarifstelle 23.6.3.4 werden die Wörter „(Artikel 22 
Absatz  1 Buchstabe e VO (EG) 1099/2009)“ gestri-
chen.

28.  Tarifstelle 23.6.4 wird wie folgt gefasst:

  „23.6.4

  Amtshandlungen aufgrund der Verordnung (EG) 
Nr.  1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über 
den Schutz von Tieren beim Transport und damit zu-
sammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung 
der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 25 vom 8. November 2019 821

Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung

  Werden Einfuhr- oder Durchfuhruntersuchungen ge-
mäß Tarifstelle 23.6.4.9 zusammen mit besonderen 
amtstierärztlichen Amtshandlungen – einschließlich 
der im Einzelfall erforderlichen Gesundheitsbeschei-
nigung – aufgrund des Tiergesundheitsrechts im In-
landsverkehr, innergemeinschaftlichen Verkehr nach 
der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung und 
Drittlandsverkehr – Ausfuhr – (Tarifstelle 23.3.1.1 – 
Untersuchung von Tieren bei Transporten jeder Art) 
durchgeführt, so ist nur die jeweils höhere der beiden 
Gebühren zu berechnen.“

 29.   In Tarifstelle 23.6.4.9 wird das Wort „Mindestgebüh-
ren“ durch das Wort „Gebühren“ ersetzt.

30.   In Tarifstelle 23.6.6 werden die Wörter „Verordnung 
(EG) Nr.  882/2004 vom 29.4.2004 (ABl. EU Nr. L 
165  S.  1)“ durch die Wörter „Verordnung (EU) 
2017/625“ ersetzt.

31.   In Tarifstelle 23.6.6.1 werden die Wörter „i. S. v. Arti-
kel 28 Satz  1 und 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004“ durch die Wörter „im Sinne von Arti-
kel 79 Absatz  2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
2017/625“ ersetzt.

32.   In Tarifstelle 23.6.6.1.4 werden die Wörter „des 
SVUA Arnsberg sowie“ gestrichen und die Angabe 
„CVUA-OWL, CVUA-RRW, CVUA-MEL, CVUA 
Rheinland“ wird durch die Wörter „Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsämter Westfalen, Rhein-
Ruhr-Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Ost-
westfalen-Lippe und Rheinland“ ersetzt.

33.   In Tarifstelle 23.6.6.2 werden die Wörter „i. S. v. Arti-
kel 54 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004“ durch die 
Wörter „im Sinne von Artikel 138 Absatz 1 bis 4 der 
Verordnung (EU) 2017/625“ ersetzt.

34.   Die Tarifstellen 23.8 bis 23.8.2.6 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 23.8 bis 23.8.2.5 ersetzt:

  „23.8

  Amtshandlungen vorrangig im Bereich der Lebens-
mittel tierischen Ursprungs nach

 –  der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkei-
ten zur Gewährleistung der Anwendung des Le-
bens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pfl anzenge-
sundheit und Pfl anzenschutzmittel, zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr.  999/2001, (EG) Nr. 
396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, 
(EU) Nr.  1151/2012, (EU) Nr.  652/2014, (EU) 
2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie 
der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/
EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/
EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und 
des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verord-
nung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 
7.4.2017, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  178/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze 
und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2. 
2002, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  494/98 der Kommission 
vom 27. Februar 1998 mit Durchführungsvorschrif-
ten zu der Verordnung (EG) Nr.  820/97 des Rates 
im Hinblick auf die Anwendung von verwaltungs-

rechtlichen Mindestsanktionen im Rahmen des 
Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Rindern (ABl. L 60 vom 28.2.1998, S. 78) in der je-
weils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  852/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 
30.4.2004, S.1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  853/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 mit spezifi schen Hygienevorschriften für Le-
bensmittel tierischen Ursprungs (ABl. L 139 vom 
30.4.2004, S. 55) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  2073/2005 vom 15. No-
vember 2005 über mikrobiologische Kriterien für 
Lebensmittel (ABl. L 338 vom 22.12.2005, S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1375 der 
Kommission vom 10. August 2015 mit spezifi schen 
Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersu-
chungen auf Trichinen (ABl. L 212 vom 11.8.2015, 
S. 7) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Durchführungsverordnung (EU) 2019/627 der 
Kommission vom 15. März 2019 zur Festlegung 
einheitlicher praktischer Modalitäten für die 
Durchführung der amtlichen Kontrollen in Bezug 
auf für den menschlichen Verzehr bestimmte Er-
zeugnisse tierischen Ursprungs gemäß der Verord-
nung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 2074/2005 der Kommission in Bezug auf 
amtliche Kontrollen (ABl. L 131 vom 17.5.2019, 
S. 51) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 
1996 über Kontrollmaßnahmen hinsichtlich be-
stimmter Stoffe und ihrer Rückstände in lebenden 
Tieren und tierischen Erzeugnissen und zur Aufhe-
bung der Richtlinien 85/358/EWG und 86/469/
EWG und der Entscheidungen 89/187/EWG und 
91/664/EWG (ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 10) in 
der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Lebensmittelhygiene-Verordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2016 
(BGBl. I S. 1469) in der jeweils geltenden Fassung 
(LMHV),

 –  der Lebensmitteleinfuhr-Verordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. September 
2011 (BGBl.  I S.  1860) in der jeweils geltenden 
Fassung (LMEV),

 –  der Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 
2018 (BGBl. I S. 480, 619) in der jeweils geltenden 
Fassung (Tier-LMHV),

 –  der Tierische Lebensmittel-Überwachungsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. September 2018 (BGBl. I S. 1358) in der jeweils 
geltenden Fassung (Tier-LMÜV) und

 –  der EG-TSE-Ausnahmeverordnung vom 17. Juli 
2002 (BGBl.  I S.  2697) in der jeweils geltenden 
Fassung

  23.8.1

  Entscheidung über die Zulassung von Lebensmittel-
unternehmen (nach mindestens einer Kontrolle vor 
Ort) nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a oder Buch-
stabe c der Verordnung (EG) Nr. 852/2004

  Gebühr: Euro 110 bis 2 200

  23.8.2

  Entscheidung über die Zulassung von Betrieben, die 
mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs umgehen, 
nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung 
(EG) Nr.  852/2004 in Verbindung mit Artikel 4 der 
Verordnung (EG) Nr.  853/2004 und Artikel 148 der 
Verordnung (EU) 2017/625
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  23.8.2.1

  Erteilung einer

 a)   Zulassung von Betrieben, die mit Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs umgehen, nach Artikel 4 
Absatz  2 und Absatz  3 Buchstabe a der Verord-
nung (EG) Nr. 853/2004 in Verbindung mit Artikel 
148 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/625

   Gebühr: Euro 80 bis 4 400

 b)   vorläufi gen beziehungsweise bedingten Zulassung 
nach Artikel 4 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe b 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 in Verbindung 
mit Artikel 148 Absatz  4 Satz  1 der Verordnung 
(EU) 2017/625

   Gebühr: Euro 80 bis 4 400

 c)   Verlängerung einer vorläufi gen beziehungsweise 
bedingten Zulassung nach Artikel 4 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 in Verbindung mit 
Artikel 148 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EU) 
2017/625

   Gebühr: Euro 80 bis 4 400

  23.8.2.2

  Ablehnung der Zulassung von Betrieben, die mit Le-
bensmitteln tierischen Ursprungs umgehen, nach Ar-
tikel 4 Absatz  2 und Absatz  3 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 853/2004 in Verbindung mit Artikel 
148 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/625 und Ab-
lehnung einer Verlängerung einer vorläufi gen bezie-
hungsweise bedingten Zulassung nach Artikel 4 Ab-
satz  4 der Verordnung (EG) Nr.  853/2004 in Verbin-
dung mit Artikel 148 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2017/625

  Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.8.2.3

  Widerruf einer Zulassung nach Artikel 4 Absatz  4 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 in Verbindung mit 
Artikel 148 der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  23.8.2.4

  Entscheidungen auf der Grundlage von Artikel 148 
der Verordnung (EU) 2017/625 über sonstige Anträge 
auf Änderungen und Ergänzungen für Betriebe, die 
unter die Amtshandlungen nach den Tarifstellen 
23.8.1 bis 23.8.2.3 fallen

  Gebühr: Euro 80 bis 4 400

  23.8.2.5

  Überprüfung der Zulassung von Betrieben im Rah-
men der amtlichen Kontrollen nach Artikel 148 Ab-
satz 5 der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

35.  Tarifstelle 23.8.3.8 wird wie folgt gefasst:

  „23.8.3.8

  Durchführung besonderer amtlicher Kontrollen 
zwecks Überprüfung, ob die Voraussetzungen für den 
Export in ein bestimmtes Drittland nach den Anfor-
derungen dieses Drittlandes vorliegen, auf der 
Grundlage von Artikel 9 Absatz  6 der Verordnung 
(EU) 2017/625 oder Begleitung von Drittland-Kont-
rollteams bei Kontrollen auf Einhaltung spezieller 
Drittlandsanforderungen nach Artikel 9 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: Euro 200 bis 5 000

  Für die Berechnung von Personalkosten und gegebe-
nenfalls erforderlichen Probenahmen sind die Tarif-
stellen 23.8.9.1 bis 23.8.9.4 zu Grunde zu legen.“

36.   Die Tarifstellen 23.8.4 bis 23.8.4.13 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 23.8.4 bis 23.8.4.11 ersetzt:

  „23.8.4

  Amtliche Kontrollen in Schlachtbetrieben, in Zerle-
gungsbetrieben, in Wildbearbeitungsbetrieben, der 
Milcherzeugung, der Erzeugung und Vermarktung 
von Fischereierzeugnissen und Erzeugnissen der 
Aquakultur nach Artikel 79 in Verbindung mit An-
hang IV Kapitel II der Verordnung (EU) 2017/625

  23.8.4.1

  Amtliche Kontrollen in Schlachtbetrieben im Sinne 
von Anhang IV Kapitel II Abschnitt I der Verordnung 
(EU) 2017/625

  23.8.4.1.1

  Rindfl eisch

  a)  ausgewachsene Rinder

   Gebühr: Euro 5 pro Tier

  b)  Jungrinder

   Gebühr: Euro 2 pro Tier

  23.8.4.1.2

  Einhuferfl eisch oder Equidenfl eisch

  Gebühr: Euro 3 pro Tier

  23.8.4.1.3

  Schweinefl eisch: Tiere mit einem Schlachtgewicht 
von

  a)  weniger als 25 kg

   Gebühr: Euro 0,5 pro Tier

  b)  mindestens 25 kg

   Gebühr: Euro 1 pro Tier

  23.8.4.1.4

  Schaf- und Ziegenfl eisch: Tiere mit einem Schlacht-
gewicht von

  a)  weniger als 12 kg

   Gebühr: Euro 0,15 pro Tier

  b)  mindestens 12 kg

   Gebühr: Euro 0,25 pro Tier

  23.8.4.1.5

  Gefl ügelfl eisch

  a)  Haushuhn und Perlhuhn

   Gebühr: Euro 0,005 pro Tier

  b)  Enten und Gänse

   Gebühr: Euro 0,01 pro Tier

  c)  Truthühner

   Gebühr: Euro 0,025 pro Tier

  d)  Zuchtkaninchen

   Gebühr: Euro 0,005 pro Tier

  e)  Wachteln und Rebhühner

   Gebühr: Euro 0,002 pro Tier

  23.8.4.2

  Amtliche Kontrollen in Zerlegungsbetrieben im 
Sinne von Anhang IV Kapitel II Abschnitt II der Ver-
ordnung (EU) 2017/625, abgerechnet wird je Tonne 
Fleisch

  23.8.4.2.1

  Rindfl eisch, Kalbfl eisch, Schweinefl eisch, Einhufer-
fl eisch oder Equidenfl eisch, Schaf- und Ziegenfl eisch

  Gebühr: Euro 2
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  23.8.4.2.2

  Gefl ügelfl eisch und Zuchtkaninchenfl eisch

  Gebühr: Euro 1,5

  23.8.4.2.3

  Zuchtwildfl eisch und Wildfl eisch

  a)  kleines Federwild und Haarwild

   Gebühr: Euro 1,5

  b)  Laufvögel (Strauß, Emu, Nandu)

   Gebühr: Euro 3

  c)  Eber und Wiederkäuer

   Gebühr: Euro 2

  23.8.4.3

  Amtliche Kontrollen in Wildbearbeitungsbetrieben 
im Sinne von Anhang IV Kapitel II Abschnitt III der 
Verordnung (EU) 2017/625

  23.8.4.3.1

  kleines Federwild

  Gebühr: Euro 0,005 pro Tier

  23.8.4.3.2

  kleines Haarwild

  Gebühr: Euro 0,01 pro Tier

  23.8.4.3.3

  Laufvögel

  Gebühr: Euro 0,5 pro Tier

  23.8.4.3.4

  Landsäugetiere

  a)  Eber

   Gebühr: Euro 1,5 pro Tier

  b)  Wiederkäuer

   Gebühr: Euro 0,5 pro Tier

  23.8.4.4

  Amtliche Kontrollen der Milcherzeugung im Sinne 
von Anhang IV Kapitel II Abschnitt IV der Verord-
nung (EU) 2017/625

  Gebühr:

  Euro 1 je 30 Tonnen 

  und danach Euro 0,5 pro Tonne

  23.8.4.5

  Amtliche Kontrollen der Erzeugung und Vermark-
tung von Fischereierzeugnissen und Erzeugnissen 
der Aquakultur im Sinne von Anhang IV Kapitel II 
Abschnitt V der Verordnung (EU) 2017/625

  23.8.4.5.1

  Erste Vermarktung von Fischereierzeugnissen und 
Erzeugnissen der Aquakultur

  Gebühr:

  Euro 1 pro Tonne für die ersten 50 Tonnen im Monat,

  danach Euro 0,5 pro Tonne

  23.8.4.5.2

  Erster Verkauf auf dem Fischmarkt

  Gebühr: 

  Euro 0,5 pro Tonne für die ersten 50 Tonnen im Mo-
nat,

  danach Euro 0,25 pro Tonne

  23.8.4.5.3

  Erster Verkauf im Fall fehlender oder unzureichen-
der Sortierung nach Frischegrad und/oder Größe

  Gebühr: 

  Euro 1 pro Tonne für die ersten 50 Tonnen im Monat,

  danach Euro 0,5 pro Tonne

  23.8.4.6

  Für Kontrollen und Untersuchungen in sonstigen Be-
trieben im Zusammenhang mit Frischfl eischhygiene 
oder eingelagertem Fleisch werden die Gebühren 
nach den unter 23.8.9.1 bis 23.8.9.4 festgelegten Tari-
fen berechnet.

  23.8.4.7

  Gebühr für eine Untersuchung zu besonderen Zeiten

  Auf Gebühren gemäß den Tarifstellen 23.8.4.1.1 bis 
23.8.4.1.5 kann ein Aufschlag erhoben werden, soweit 
dies zur Kostendeckung erforderlich ist, wenn die 
Untersuchung auf Verlangen von Betrieben außer-
halb der Dienststunden durchgeführt wird.

  Gebühr: in Höhe der Tarifstellen 23.0.2 bis 23.0.2.2

  23.8.4.8

  Unterzeichnung und Ausstellung amtlicher Beschei-
nigungen gemäß Artikel 88 der Verordnung (EU) 
2017/625 über das Ergebnis der nach der Richtlinie 
96/23/EG durchgeführten Tätigkeiten

  Gebühr: Euro 11 bis 110

  23.8.4.9

  Amtliche und veterinärärztliche Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit Hausschlachtungen

  Gebühr: in Höhe der Tarifstellen 23.8.4.1 bis 
23.8.4.1.5

  23.8.4.10

  Amtliche und veterinärärztliche Tätigkeiten wie Pro-
benahme, Probenversand, Durchführung der Unter-
suchung und Beurteilung im Zusammenhang mit der 
BSE-Untersuchung an geschlachteten Rindern ein-
schließlich Untersuchungskosten 

  Gebühr: in Höhe der Tarifstellen 23.9.4.2 bis 
23.9.4.2.2

  23.8.4.11

  Amtliche und veterinärärztliche Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Überwachung von Fleisch- und 
Gefl ügelfl eischsendungen aus anderen Mitgliedstaa-
ten oder Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum

  Gebühr: in Höhe der Tarifstelle 23.9.2“.

37.  Tarifstelle 23.8.5 wird wie folgt gefasst:

  „23.8.5

  Stichprobenartige Rückstandsuntersuchungen, die 
nach Maßgabe des jährlichen nationalen Rück-
standskontrollplans von den integrierten Unter-
suchungsanstalten (Chemischen und Veterinärunter-
suchungsämtern Westfalen, Rhein-Ruhr-Wupper, 
Münsterland-Emscher-Lippe, Ostwestfalen-Lippe 
und Rheinland) im Auftrag der für die Schlachttier- 
und Fleischuntersuchung zuständigen Behörden 
nach Artikel 18 Absatz  2 Buchstabe d Ziffer ii und 
Ziffer iv der Verordnung (EU) 2017/625 in Verbin-
dung mit Artikel 37 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/627 durchgeführt werden.

  Die Gebühren für diese Untersuchungen werden 
nicht gesondert abgerechnet, wenn und soweit die 
Untersuchungen Bestandteil der amtlichen Kontrol-
len in Schlachtbetrieben, Zerlegungsbetrieben, Wild-
bearbeitungsbetrieben oder in Betrieben der Milch-
erzeugung oder der Erzeugung und Vermarktung von 
Fischereierzeugnissen und Erzeugnissen der Aqua-
kultur sind.“
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38.  Tarifstelle 23.8.5.1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe a wird die Angabe „1,075197“ durch 
die Angabe „1,042843“ ersetzt.

 b)   In Buchstabe b wird die Angabe „1,211283“ 
durch die Angabe „1,095172“ ersetzt.

 c)   In Buchstabe c wird die Angabe „0,203120“ durch 
die Angabe „0,202134“ ersetzt.

 d)   In Buchstabe d wird die Angabe „0,238350“ 
durch die Angabe „0,222020“ ersetzt.

 e)   In Buchstabe e wird die Angabe „5,791610“ durch 
die Angabe „5,411656“ ersetzt.

 f)   In Buchstabe f wird die Angabe „1,877599“ durch 
die Angabe „1,591806“ und die Angabe 
„0,001877599“ wird durch die Angabe 
„0,001519806“ ersetzt.

 g)   In Buchstabe g wird die Angabe „2,295822“ 
durch die Angabe „0,00“ und die Angabe 
„0,002295822“ wird durch die Angabe „0,00“ er-
setzt.

 h)   In Buchstabe h wird die Angabe „9,730667“ 
durch die Angabe „0,00“ und die Angabe 
„0,009730667“ wird durch die Angabe „0,00“ er-
setzt.

39.   Tarifstelle 23.8.5.2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe b wird das Wort „Mindestgebühr“ 
gestrichen.

 b)   In Buchstabe c wird die Angabe „9,690564“ durch 
die Angabe „9,741314“ ersetzt.

40.   Die Tarifstellen 23.8.6 bis 23.8.15 werden durch die 
folgenden Tarifstellen 23.8.6 bis 23.8.19 ersetzt:

  „23.8.6

  Amtliche Kontrollen der Sendungen von Tieren und 
Waren, die in die Union verbracht werden, nach Arti-
kel 79 in Verbindung mit Anhang IV Kapitel I Ab-
schnitte I bis VII der Verordnung (EU) 2017/625

  23.8.6.1

  Sendungen lebender Tiere im Sinne von Anhang IV 
Kapitel I Abschnitt I der Verordnung (EU) 2017/625

  23.8.6.1.1

  Rinder, Einhufer, Schweine, Schafe, Ziegen, Gefl ügel, 
Kaninchen und Kleinwild (Feder- und Haarwild) und 
Landsäugetiere der Gattung Wildschweine und Wie-
derkäuer

  Gebühr:

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und

  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.6.1.2

  Andere Tierarten

  Gebühr:

  Euro 55 je Sendung, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.6.2

  Sendungen von Fleisch im Sinne von Anhang IV Ka-
pitel I Abschnitt II der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr:

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und

  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.6.3

  Sendungen von Fischereierzeugnissen im Sinne von 
Anhang IV Kapitel I Abschnitt III der Verordnung 
(EU) 2017/625

  23.8.6.3.1

  Fischereierzeugnisse, nicht lose

  Gebühr: 

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und

  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.6.3.2

  Fischereierzeugnisse, die als Stückgut verschifft wer-
den

  Gebühr:

 a)   Euro 600 je Schiff mit einer Ladung von Fische-
reierzeugnissen bis 500 Tonnen,

 b)   Euro 1 200 je Schiff mit einer Ladung von Fische-
reierzeugnissen über 500 und bis 1 000 Tonnen,

 c)   Euro 2 400 je Schiff mit einer Ladung von Fische-
reierzeugnissen über 1 000 und bis 2 000 Tonnen,

 d)   Euro 3 600 je Schiff mit einer Ladung von Fische-
reierzeugnissen von mehr als 2 000 Tonnen

  23.8.6.4

  Sendungen von Fleischerzeugnissen, Gefl ügelfl eisch, 
Wildfl eisch, Kaninchenfl eisch oder Zuchtwildfl eisch 
im Sinne von Anhang IV Kapitel I Abschnitt IV der 
Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr:

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und

  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.6.5

  Sendungen von anderen Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs als Fleischerzeugnissen für den menschli-
chen Verzehr im Sinne von Anhang IV Kapitel I Ab-
schnitt V der Verordnung (EU) 2017/625

  23.8.6.5.1

  Andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs für den 
menschlichen Verzehr, nicht lose:

  Gebühr:

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und

  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.6.5.2

  Andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs für den 
menschlichen Verzehr, die als Stückgut verschifft 
werden

  Gebühr:

 a)   Euro 600 je Schiff mit einer Ladung von Erzeug-
nissen bis 500 Tonnen,

 b)   Euro 1 200 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen über 500 und bis 1 000 Tonnen,

 c)   Euro 2 400 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen über 1 000 und bis 2 000 Tonnen,

 d)   Euro 3 600 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen von mehr als 2 000 Tonnen

  23.8.6.6

  Sendungen von tierischen Nebenprodukten im Sinne 
von Anhang IV Kapitel I Abschnitt VI der Verord-
nung (EU) 2017/625

  23.8.6.6.1

  Sendungen von tierischen Nebenprodukten, nicht 
lose verbracht:

  Gebühr:

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und
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  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.6.6.2

  Sendungen von tierischen Nebenprodukten, die als 
Stückgut verschifft werden

  Gebühr:

 a)   Euro 600 je Schiff mit einer Ladung von Erzeug-
nissen bis 500 Tonnen,

 b)   Euro 1 200 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen über 500 und bis 1 000 Tonnen,

 c)   Euro 2 400 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen über 1 000 und bis 2 000 Tonnen,

 d)   Euro 3 600 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen von mehr als 2 000 Tonnen

  23.8.6.7

  Sendungen von Tieren und Waren aus Drittländern, 
im Transit oder umgeladen im Sinne von Anhang IV 
Kapitel I Abschnitt VII der Verordnung (EU) 
2017/625

  Gebühr: 

  Euro 30 für die Sendung und Euro 20 je Viertel-
stunde für jede für die Kontrolle eingesetzte Person

  23.8.6.8

  Ausstellen einer Bescheinigung nach Artikel 88 der 
Verordnung (EU) Nr. 2017/625

  Gebühr: Euro 5 bis 110

  23.8.7

  Amtshandlungen nach der Lebensmitteleinfuhr-Ver-
ordnung (LMEV)

  23.8.7.1

  Einfuhruntersuchung bei Milch und Milchprodukten 
(§ 7 LMEV)

  Gebühr:

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und

  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.7.2

  Einfuhruntersuchung bei Eiern (§ 7 LMEV)

  Gebühr: nach dem tatsächlichem Aufwand der Kont-
rollen gemäß der Tarifstellen 23.8.9.1 bis 23.8.9.4, 

  mindestens jedoch

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und

  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.8.7.3

  Entscheidung über die Erteilung einer Genehmigung 
zur Einfuhr von Proben und Mustern für Ausstellun-
gen und Messen oder zu Forschungs- und Untersu-
chungszwecken (§ 5 Absatz 1 LMEV)

  Gebühr:

  Euro 100 für 6 Monate bei wiederholten Sendungen,

  Euro 20 für Einzelsendungen,

  Euro 50 bis 150 für Messen und Ausstellungen, je 
nach Warenumfang

  23.8.7.4

  Freigabe von Sendungen entsprechend der Genehmi-
gung nach Tarifstelle 23.8.7.3. Dies gilt nur für die 
Flughäfen Düsseldorf und Köln.

  Gebühr: Euro 30

  23.8.7.5

  Amtshandlungen im Rahmen der Durchfuhr (§  9 
LMEV)

  Gebühr: Euro 30 für die Sendung und Euro 20 je 
Viertelstunde für jede für die Kontrolle eingesetzte 
Person

  23.8.8

  Durchführung verstärkter amtlicher Kontrollen der 
Sendungen von Waren, die in die Union verbracht 
werden, aufgrund von EU-Sonderimportmaßnahmen 
in Verbindung mit Artikel 53 Absatz  1 Buchstabe b 
der Verordnung (EG) Nr.  178/2002 und Artikel 79 
Absatz  2 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 47 
Absatz  1 Buchstaben d bis f der Verordnung (EU) 
2017/625

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.8.11.1 bis 23.8.11.4

  23.8.9

  Weitergehende Laboruntersuchungen im Rahmen 
der stichprobenartigen Untersuchungen der Sendun-
gen von Waren, die in die Union verbracht werden, 
durch die integrierten Untersuchungsanstalten (Che-
mischen und Veterinäruntersuchungsämter Westfa-
len, Rhein-Ruhr-Wupper, Münsterland-Em-
scher-Lippe, Ostwestfalen-Lippe und Rheinland) so-
wie durch das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz in Angelegenheiten des Fischge-
sundheitsdienstes

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.9 bis 23.9.9

  23.8.10

  Kosten anlässlich der Rücksendung oder unschädli-
chen Beseitigung von Erzeugnissen sowie deren La-
gerung bis zur Rücksendung oder unschädlichen Be-
seitigung, wenn die Erzeugnisse nicht den Einfuhr-
bedingungen entsprechen oder Unregelmäßigkeiten 
vorliegen

  Gebühr: Euro 50 bis 200

  Soweit in diesem Zusammenhang Laboruntersu-
chungen erforderlich werden, werden zusätzliche 
Kosten unter entsprechender Anwendung der Tarif-
stelle 23.9 fällig.

  23.8.11

  Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen im 
Sinne von Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c der Ver-
ordnung (EU) 2017/625 im Bereich der Lebensmittel 
tierischer Herkunft

  23.8.11.1

  Allgemeine Personalkosten

  23.8.11.1.1

  Die Personalkosten für Amtshandlungen und Probe-
nahmen sind nach Tarifstelle 23.0.1 zu berechnen.

  23.8.11.1.2

  Die Aufschläge sind nach den Tarifstellen 23.0.2.1 
und 23.0.2.2 zu berechnen.

  23.8.11.2

  Wegstreckenentschädigung

  Gebühr: Euro 20

  23.8.11.3

  Anfallende Materialkosten bei der Probenahme

  Gebühr: Euro 20

  23.8.11.4

  Laboruntersuchungen und Gutachten der integrier-
ten Untersuchungsanstalten (Chemischen und Veteri-
näruntersuchungsämter Westfalen, Rhein-Ruhr-
Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Ostwestfa-
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len-Lippe und Rheinland) oder der kommunalen 
Untersuchungsämter

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.9 bis 23.9.9

  23.8.12

  Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung eines festgestell-
ten Verstoßes im Sinne von Artikel 138 Absatz 1 bis 4 
der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: Euro 50 bis 10 000

  23.8.13

  Schlachttieruntersuchung in den Herkunftsbetrieben 
nach Artikel 18 Absatz  2 Buchstaben a und b der 
Verordnung (EU) Nr. 2017/625 in Verbindung mit Ar-
tikel 5 und 6 der delegierten Verordnung (EU) 
2019/624

  Gebühr: in Höhe der Tarifstellen 23.8.11.1 bis 
23.8.11.4

  23.8.14

  Amtliche und veterinärärztliche Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Trichinenuntersuchung von 
Tieren, die keiner Schlacht- und Fleischuntersu-
chung nach EU-Recht unterliegen auf der Grundlage 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1375 in 
der jeweils geltenden Fassung

  Gebühr: Euro 1

  23.8.15

  Amtliche und veterinärärztliche Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit Fleischuntersuchungen bei freile-
bendem Wild gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) 
2019/627

  Gebühr: in Höhe der Tarifstelle 23.8.4.1.4

  23.8.16

  Amtshandlungen nach der Tierische Lebensmit-
tel-Überwachungsverordnung (Tier-LMÜV)

  23.8.16.1

  Übertragung der Entnahme von Proben von Wild-
schweinen oder Dachsen zur Untersuchung auf Tri-
chinen und Kennzeichnung an einen Jäger, der Inha-
ber eines gültigen Jagdscheines ist (§  6 Absatz  2 
Satz 1 Tier-LMÜV)

  Gebühr: Euro 15 bis 50

  23.8.16.2

  Durchführung von Schulungen für Jäger zur Über-
tragung der Entnahme von Proben von Wildschwei-
nen oder Dachsen zur Untersuchung auf Trichinen 
und Kennzeichnung (§ 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
Tier-LMÜV)

  Gebühr: Euro 25

  23.8.17

  Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung gemäß Artikel 4 in Verbin-
dung mit Anhang I Kapitel 3 Nummer  3.2 der Ver-
ordnung (EG) Nr.  2073/2005 Gebühr: Euro 40 bis 
10 000

  23.8.18

  Amtliche und veterinärärztliche Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit Maßnahmen bei fehlendem Nach-
weis der Identität eines Tieres nach Artikel 1 Ab-
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 494/98 

  Gebühr: nach der Tarifstelle 23.0.1

  23.8.19

  Ausstellen einer Bescheinigung für ein Lebensmittel 
für das Ausland

  Gebühr: Euro 20 bis 250“.

41.  Tarifstelle 23.9 wird wie folgt gefasst:

  „23.9

  Untersuchungen, Prüfungen und Beratung durch die 
integrierten Untersuchungsanstalten (Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsämter Westfalen, Rhein-
Ruhr-Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Ost-
westfalen-Lippe und Rheinland) sowie durch das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz in Angelegenheiten des Fischgesundheits-
dienstes“.

42.  Tarifstelle 23.9.3 wird wie folgt gefasst:

  „23.9.3

  Mitwirkung bei der amtlichen Kontrolle und Prü-
fung von Konformitätserklärungen, Produktinforma-
tionsdateien, Sicherheitsbewertungen und ähnliches 
durch die integrierten Untersuchungsanstalten (Che-
mischen und Veterinäruntersuchungsämter Westfa-
len, Rhein-Ruhr-Wupper, Münsterland-Em-
scher-Lippe, Ostwestfalen-Lippe und Rheinland) im 
Sinne von § 4 Absatz 3 und Absatz 4 Nummer 3 je-
weils in Verbindung mit §  14 des Gesetzes zur Bil-
dung integrierter Untersuchungsanstalten für Berei-
che des Verbraucherschutzes vom 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 662) in der jeweils geltenden Fassung

  Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.2.2“.

43.   Die Tarifstellen 23.10 bis 23.10.3.7 werden wie folgt 
gefasst:

  „23.10

  Besondere Amtshandlungen im Bereich Lebensmittel 
nicht tierischer Herkunft, kosmetischer Mittel und 
Bedarfsgegenstände mit und ohne Lebensmittelkon-
takt sowie Tabakerzeugnisse nach

 –  der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkei-
ten zur Gewährleistung der Anwendung des Le-
bens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pfl anzenge-
sundheit und Pfl anzenschutzmittel, zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr.  999/2001, (EG) Nr. 
396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, 
(EU) Nr.  1151/2012, (EU) Nr.  652/2014, (EU) 
2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie 
der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/
EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/
EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und 
des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verord-
nung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 
7.4.2017, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  178/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze 
und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 
1.2.2002, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 der Kommission 
vom 24. Juli 2009 zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr.  882/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf verstärkte 
amtliche Kontrollen bei der Einfuhr bestimmter 
Futtermittel und Lebensmittel nicht tierischen Ur-
sprungs und zur Änderung der Entscheidung 
2006/504/EG (ABl. L 194 vom 25.7.2009, S. 11) in 
der jeweils geltenden Fassung,

 –  dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fassung 
(LFGB),
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 –  der Gegenproben-Verordnung vom 11. August 2009 
(BGBl. I S. 2852) in der jeweils geltenden Fassung 
(GPV),

 –  dem Gesetz über den Übergang auf das neue Le-
bensmittel- und Futtermittelrecht vom 1. Septem-
ber 2005 (BGBl. I S. 2618, 2653) in der jeweils gel-
tenden Fassung (LFÜG) und 

 –  dem Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, 
Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts vom 
19. März 1985 (GV. NRW. S. 259) in der jeweils gel-
tenden Fassung (LFBRVG-NRW)

  sowie anderen Vorschriften

  23.10.1

  Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen im 
Bereich der Lebensmittel nicht tierischer Herkunft 
und der Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkon-
takt im Sinne von Artikel 79 Absatz  2 Buchstabe c 
der Verordnung (EU) 2017/625 in der jeweils gelten-
den Fassung

  23.10.1.1

  Allgemeine Personal-/Sachkosten

  23.10.1.1.1

  Die Personalkosten für Amtshandlungen und Probe-
nahmen sind nach Tarifstelle 23.0.1 zu berechnen.

  23.10.1.1.2

  Die Aufschläge sind nach den Tarifstellen 23.0.2.1 
und 23.0.2.2 zu berechnen.

  23.10.1.2

  Wegstreckenentschädigung

  Gebühr: Euro 20

  23.10.1.3

  Anfallende Materialkosten bei der Probenahme

  Gebühr: Euro 20

  23.10.1.4

  Laboruntersuchungen und Gutachten der integrier-
ten Untersuchungsanstalten (Chemischen und Veteri-
näruntersuchungsämter Westfalen, Rhein-Ruhr-
Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Ostwestfa-
len-Lippe und Rheinland) oder der kommunalen 
Untersuchungsämter

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.9 bis 23.9.9

  23.10.2

  Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung eines festgestell-
ten Verstoßes im Sinne von Artikel 138 Absatz 1 bis 4 
der Verordnung (EU) 2017/625 

  Gebühr: Euro 50 bis 10 000

  23.10.3

  Amtshandlungen nach dem Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuch (LFGB)

  23.10.3.1

  Entscheidung über Anträge auf Zulassung von priva-
ten Sachverständigen (§ 43 Absatz 3 LFGB) für die 
Untersuchung nach § 43 Absatz 1 Satz 2 LFGB zu-
rückgelassener Proben nach §§ 1 bis 4 der Gegenpro-
ben-Verordnung beziehungsweise nach § 7 Absatz 1 
LFBRVG-NRW)

  Gebühr: Euro 60 bis 600

  23.10.3.2

  Durchführung von Verdachtskontrollen durch Zoll-
stellen nach Artikel 65 Absatz 1, 2 und 3 in Verbin-
dung mit Artikel 66 Absatz 7, Artikel 67 Satz 3, Arti-
kel 69 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.10.1.1 bis 23.10.1.4, 

  mindestens Euro 75

  23.10.3.2.1

  Mitwirkung bei der Entscheidung über die Verkehrs-
fähigkeit von Sendungen (§ 55 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 LFGB)

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.10.1.1 bis 23.10.1.4

  23.10.3.3

  Entscheidung über Anträge auf Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung für Lebensmittel, kosmetische 
Mittel und Bedarfsgegenstände (§ 68 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe c LFGB und für Lebensmittel nach 
§ 68 Absatz 2 Nummer 4 LFGB)

  Gebühr: Euro 80 bis 1 400

  23.10.3.4

  Anerkennung des Bedarfs von nicht verkehrsfähigen 
Erzeugnissen im Sinne des LFGB für wissenschaftli-
che Zwecke, für Messen, Ausstellungen oder ähnliche 
Veranstaltungen (§  53 LFGB in Verbindung mit §  1 
Absatz 1 Nummer 8 LFÜG)

  Gebühr: Euro 60 bis 650

  23.10.3.5

  Durchführung verstärkter amtlicher Kontrollen bei 
der Einfuhr bestimmter Lebensmittel nicht tieri-
schen Ursprungs gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 669/2009 in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 1 
Buchstabe d, Absatz  2 Buchstabe b, Artikel 54 Ab-
satz 4 Satz 1 der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.10.1.1 bis 23.10.1.4, 

  mindestens Euro 75

  23.10.3.6

  Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen, die 
über das normale Maß der Kontrolltätigkeiten aus 
Anlass eines festgestellten Verstoßes hinausgehen, im 
Bereich der Bedarfsgegenstände ohne Lebensmittel-
kontakt, der kosmetischen Mittel und der Tabaker-
zeugnisse

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.10.1.1 bis 23.10.1.4

  23.10.3.7

  Durchführung verstärkter amtlicher Kontrollen bei 
der Einfuhr bestimmter Lebensmittel nicht tieri-
schen Ursprungs sowie von Bedarfsgegenständen mit 
und ohne Lebensmittelkontakt aufgrund von EU- 
Sonderimportmaßnahmen in Verbindung mit Arti-
kel  53 Absatz  1 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 und Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe a in 
Verbindung mit Artikel 47 Absatz 1 Buchstaben d bis 
f der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.10.1.1 bis 23.10.1.4, 

  mindestens Euro 75“.

44.   Die Tarifstellen 23.13 bis 23.13.3 werden wie folgt 
gefasst:

  „23.13

  Besondere Amtshandlungen im Bereich von Futter-
mitteln nach

 –  der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkei-
ten zur Gewährleistung der Anwendung des Le-
bens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften 
über Tiergesundheit und Tierschutz, Pfl anzenge-
sundheit und Pfl anzenschutzmittel, zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr.  999/2001, (EG) Nr. 
396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, 
(EU) Nr.  1151/2012, (EU) Nr.  652/2014, (EU) 
2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie 
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der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/
EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 
854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/
EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und 
des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verord-
nung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 
7.4.2017, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  183/2005 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 
2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene 
(ABl. L 35 vom 8.2.2005, S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 der Kommission 
vom 24. Juli 2009 zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr.  882/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf verstärkte 
amtliche Kontrollen bei der Einfuhr bestimmter 
Futtermittel und Lebensmittel nicht tierischen Ur-
sprungs und zur Änderung der Entscheidung 
2006/504/EG (ABl. L 194 vom 25.7.2009, S. 11) in 
der jeweils geltenden Fassung,

 –  der Verordnung (EG) Nr.  767/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
über das Inverkehrbringen und die Verwendung 
von Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr.  1831/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 
79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der Kommis-
sion, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Ra-
tes, 93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates 
und 96/25/EG des Rates und der Entscheidung 
2004/217/EG der Kommission (ABl. L 229 vom 
1.9.2009, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung,

 –  Verordnung (EG) Nr.  999/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit 
Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung 
bestimmter transmissibler spongiformer Enzepha-
lopathien (ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1) in der je-
weils geltenden Fassung,

 –  dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fassung 
(LFGB),

 –  der Futtermittelverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 29. August 2016 (BGBl.  I 
S. 2004) in der jeweils geltenden Fassung (FuttMV 
1981) und

 –  der Futtermittelkontrolleur-Verordnung vom 28. 
März 2003 (BGBl. I S. 464) in der jeweils geltenden 
Fassung (FuttMKontrV)

  sowie anderen Vorschriften

  23.13.1

  Tätigkeiten im Zusammenhang mit amtlichen Kont-
rollen von Futtermitteln, die in die Union verbracht 
werden

  23.13.1.1

  Amtliche Kontrolle der Sendungen von Futtermitteln 
tierischen Ursprungs nach Artikel 79 in Verbindung 
mit Anhang IV Kapitel I Abschnitt VI der Verordnung 
(EU) 2017/625

  23.13.1.1.1

  Sendungen von Futtermitteln tierischen Ursprungs, 
nicht lose verbracht

  Gebühr:

  Euro 55 je Sendung, bis 6 Tonnen, und

  Euro 9 je Tonne, über 6 und bis 46 Tonnen, oder

  Euro 420 je Sendung, über 46 Tonnen

  23.13.1.1.2

  Sendungen von Futtermitteln tierischen Ursprungs, 
die als Stückgut verschifft werden

  Gebühr:

 a)   Euro 600 je Schiff mit einer Ladung von Erzeug-
nissen bis 500 Tonnen,

 b)   Euro 1 200 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen über 500 und bis 1 000 Tonnen,

 c)   Euro 2 400 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen über 1 000 und bis 2 000 Tonnen,

 d)   Euro 3 600 je Schiff mit einer Ladung von Er-
zeugnissen von mehr als 2 000 Tonnen

  23.13.1.1.3

  Sendungen von Futtermitteln aus Drittländern, im 
Transit oder umgeladen nach Artikel 79 in Verbin-
dung mit Anhang IV Kapitel I Abschnitt VII der Ver-
ordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: Euro 30 für die Sendung und Euro 20 je 
Viertelstunde für jede für die Kontrolle eingesetzte 
Person

  23.13.1.2

  Ausstellen einer Bescheinigung nach Artikel 88 der 
Verordnung (EU) Nr. 2017/625

  Gebühr: Euro 5 bis 110

  23.13.1.3

  Durchführung verstärkter amtlicher Kontrollen bei 
der Einfuhr bestimmter Futtermittel nicht tierischen 
Ursprungs gemäß der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 
in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe d, 
Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 54 Absatz 4 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.13.2.1 bis 23.13.2.4

  23.13.1.4

  Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen bei 
der Einfuhr bestimmter Futtermittel aufgrund von 
EU-Sonderimportmaßnahmen in Verbindung mit Ar-
tikel 44 Absatz  1 Satz  1 und Artikel 79 Absatz  2 
Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 47 Absatz  1 
Buchstaben d bis f der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.13.2.1 bis 23.13.2.4

  23.13.1.5

  Durchführung von Verdachtskontrollen durch Zoll-
stellen nach Artikel 65 Absatz 1, 2 und 3 in Verbin-
dung mit Artikel 66 Absatz 7, Artikel 67 Satz 3, Arti-
kel 69 Absatz  4 der Verordnung (EU) 2017/625, um 
über die Verkehrsfähigkeit einer Sendung bei der 
Einfuhr oder Durchfuhr nach §  55 Absatz  1 Num-
mer 3 LFGB entscheiden zu können

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.13.2.1 bis 23.13.2.4

  23.13.1.6

  Durchführung besonderer amtlicher Kontrollen 
zwecks Überprüfung, ob die Voraussetzungen für den 
Export in ein bestimmtes Drittland nach den Anfor-
derungen dieses Drittlandes vorliegen, auf der 
Grundlage von Artikel 9 Absatz  6 der Verordnung 
(EU) 2017/625

  Gebühr: Euro 200 bis 5 000

  Für die Berechnung von Personalkosten und von 
Kosten für gegebenenfalls erforderliche Probenah-
men sind die Tarifstellen 23.13.2.1 bis 23.13.2.4 zu 
Grunde zu legen.

  23.13.2

  Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen im 
Sinne von Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c der Ver-
ordnung (EU) 2017/625
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  23.13.2.1

  Allgemeine Personal-/Sachkosten

  23.13.2.1.1

  Die Personalkosten für Amtshandlungen und Probe-
nahmen sind nach Tarifstelle 23.0.1 zu berechnen.

  23.13.2.1.2

  Die Aufschläge sind nach den Tarifstellen 23.0.2.1 
und 23.0.2.2 zu berechnen.

  23.13.2.2

  Wegstreckenentschädigung

  Gebühr: Euro 20

  23.13.2.3

  Anfallende Materialkosten bei der Probenahme

  Gebühr: Euro 20

  23.13.2.4

  Laboruntersuchungen und Gutachten der integrier-
ten Untersuchungsanstalten (Chemischen und Veteri-
näruntersuchungsämter Westfalen, Rhein-Ruhr-
Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Ostwestfa-
len-Lippe und Rheinland) oder der kommunalen 
Untersuchungsämter

  Gebühr: nach den Tarifstellen 23.9 bis 23.9.9

  23.13.3

  Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung eines festgestell-
ten Verstoßes im Sinne von Artikel 138 Absätze 1 bis 
4 der Verordnung (EU) 2017/625

  Gebühr: Euro 50 bis 10 000“.

45.   Die Tarifstellen 23.13.5 und 23.13.5.1 werden wie 
folgt gefasst:

  „23.13.5

  Entscheidung über den Antrag auf Zulassung oder 
bedingte Zulassung von Futtermittelbetrieben nach 
Artikel 10 in Verbindung mit Artikel 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 183/2005

  Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3

  Bei der Ermittlung der Gebühr wird der Zeitauf-
wand einbezogen, der im Zusammenhang mit einer 
amtlichen Kontrolle im Sinne von Artikel 79 Ab-
satz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/625 in-
nerhalb des Zulassungsverfahrens entsteht (Zulas-
sungsabnahme).

  23.13.5.1

  Entscheidung über den Antrag auf die Erteilung ei-
ner Kennnummer gemäß den Kriterien nach Anhang 
V Kapitel II der Verordnung (EG) Nr.  183/2005 in 
Zusammenhang mit Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c 
der Verordnung (EG) Nr. 767/2009

  Gebühr: je nach Zeitaufwand nach den Tarifstellen 
23.0.1 bis 23.0.3“.

46.   Die Tarifstellen 23.13.6 bis 23.13.6.6 werden durch 
die folgenden Tarifstellen 23.13.6 bis 23.13.6.5 er-
setzt:

  „23.13.6

  Amtshandlungen nach der Futtermittelverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. August 
2016 (BGBl. I S. 2004) in der jeweils geltenden Fas-
sung (FuttMV 1981)

  23.13.6.1

 a)   Entscheidung über den Antrag auf Zulassung von 
Betrieben nach § 18 Absatz 2 FuttMV 1981 in Ver-
bindung mit § 17 Absatz 2 FuttMV 1981

   Gebühr: Euro 200 bis 2 500

 b)   bei erneuter Prüfung der Zulassungsvorausset-
zungen aufgrund von sich im Betrieb ergebenden 
Änderungen

   Gebühr: Euro 50 bis 750

  23.13.6.2

  Entscheidung über den Antrag auf Zulassung von 
Betrieben nach § 18 Absatz 3 FuttMV 1981 in Verbin-
dung mit § 17 Absatz 3 FuttMV 1981

  a)  bei erstmaliger Entscheidung

   Gebühr: Euro 200 bis 5 000

 b)   bei erneuter Prüfung der Voraussetzungen auf 
Grund Änderungen, die sich im Betrieb ergeben 
haben

   Gebühr: Euro 50 bis 1 000

  23.13.6.3

  Entscheidung über den Antrag auf Zulassung von 
Betrieben nach § 18 Absatz 4 FuttMV 1981 in Verbin-
dung mit §  17 Absatz  4 Satz  2 Nummer  1 FuttMV 
1981

 a)  bei erstmaliger Entscheidung

   Gebühr: Euro 150 bis 750

 b)   bei erneuter Prüfung der Zulassungsvorausset-
zungen aufgrund von im Betrieb sich ergebenden 
Änderungen

   Gebühr: Euro 50 bis 500

  23.13.6.4

  Entscheidung über die Registrierung von Betrieben 
nach § 21 Absatz 1 FuttMV 1981 in Verbindung mit 
§ 20 FuttMV 1981

 a)  bei erstmaliger Entscheidung

   Gebühr: Euro 150 bis 750

 b)   bei erneuter Prüfung der Registrierungsvoraus-
setzungen aufgrund von sich im Betrieb ergeben-
den Änderungen

   Gebühr: Euro 50 bis 500

  23.13.6.5

  Entscheidung nach § 24 FuttMV 1981 über die Rück-
nahme, den Widerruf, das Ruhen oder das Erlöschen 
einer Zulassung oder einer Registrierung

  Gebühr: Euro 50 bis 1 500“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 1 Nummer 7 bis 9, 
13 bis 15, 21, 22, 25 bis 37, 39 Buchstabe a, Nummer 40 
und 43 bis 45 treten am 14. Dezember 2019 in Kraft.

Düsseldorf, den 29. Oktober 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l 

– GV. NRW. 2019 S. 818
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Gesetz
 zur Änderung des Pensionsfondsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 

hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Pensionsfondsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen

Vom 29. Oktober 2019

Artikel 1

Das Pensionsfondsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 2. 
Februar 2016 (GV. NRW. S. 92), das zuletzt durch Artikel 
11 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In § 2 Satz 2 werden die Wörter „Artikel 4 des Geset-
zes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S.  414)“ durch die 
Wörter „Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 
(GV. NRW. S. 806)“ ersetzt.

2.   In § 5 Absatz 2 werden die Wörter „vom vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310)“ gestrichen.

3.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Förder-
banken“ die Wörter „oder anderer von ihnen domi-
nierter Emittenten (sogenannte Agencies)“ einge-
fügt.

 b)  In Absatz 5 werden nach dem Wort „Mittelanlage“ 
die Wörter „in Rentenpapiere“ eingefügt.

 c)   In Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 und Ab-
satz 6 Satz 1 wird jeweils das Wort „Finanzminis-
terium“ durch die Wörter „für Finanzen zustän-
dige Ministerium“ ersetzt.

4.   In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „für Finanzen zuständige Mi-
nisterium“ ersetzt.

5.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „für Finanzen zuständige 
Ministerium“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 werden die Wörter „Artikel 2 des Ge-
setzes vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. S.  636)“ 
durch die Wörter „Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2018 (GV. NRW. S. 803)“ ersetzt.

6.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Finanzministe-
riums“ durch die Wörter „für Finanzen zuständi-
gen Ministeriums“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der Beirat besteht aus acht Mitgliedern, die 
von dem für Finanzen zuständigen Ministerium für 
die Dauer von fünf Jahren berufen werden. Ihm 
gehören je eine Vertreterin oder ein Vertreter fol-
gender Stellen an:

  1.   für Finanzen zuständiges Ministerium (zugleich 
vorsitzendes Mitglied),

  2.   je einer Vertretung des für Inneres zuständigen 
Ministeriums, des für Wirtschaft zuständigen 
Ministeriums, des für Schule zuständigen Mi-
nisteriums und des für Umwelt zuständigen 
Ministeriums,

  3.   DBB NRW Beamtenbund und Tarifunion Nord-
rhein-Westfalen,

  4.  DGB Nordrhein-Westfalen,

  5.   Bund der Richter und Staatsanwälte in Nord-
rhein-Westfalen e.V.

  Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf Vorschlag der 
jeweils entsendenden Stelle. Für jedes Mitglied ist 
eine Stellvertreterin beziehungsweise ein Stellvertre-
ter zu berufen. Scheidet ein Mitglied oder eine Stell-
vertreterin beziehungsweise ein Stellvertreter vorzei-

tig aus, so wird für den Rest der Amtszeit eine Nach-
folgerin beziehungsweise ein Nachfolger berufen. Für 
die Berufung nach Satz 4 und Satz 5 gilt das Verfah-
ren nach Satz 3 entsprechend.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 29. Oktober 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S)  Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Zugleich für den Minister für Wirtschaft, Innovation, 
 Digitalisierung und Energie

Dr. Jochim  S t a m p 

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l 

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r 

– GV. NRW. 2019 S. 830
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Gesetz
zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung 

und zur Neufassung des Hochschulzulassungs-
gesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung und 

zur Neufassung des Hochschulzulassungsgesetzes in 
Nordrhein-Westfalen 

Vom 29. Oktober 2019

221
Artikel 1

Gesetz zur Zustimmung zum Staatsvertrag 
über die Hochschulzulassung

vom 4. April 2019

§ 1

(1) Dem Staatsvertag zwischen den Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland über die Hochschulzulassung 
vom 4. April 2019 (Staatsvertrag) wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird in der Anlage veröffentlicht. 

(2) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrags, 
der sich nach seinem Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 bemisst, 
wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben werden. 

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Artikel 2
Gesetz über die Zulassung zum Hochschulstudium 

in Nordrhein-Westfalen
(Hochschulzulassungsgesetz 2019 – HZG)

Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen gemäß §  1 des Hochschulgesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Soweit nichts anderes bestimmt ist, re-
gelt es die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachse-
mester in zulassungsbeschränkten Studiengängen durch 
die Hochschulen und enthält ergänzende Regelungen 
zum Staatsvertrag über die Hochschulzulassung vom 
4. April 2019 (Anlage zu GV. NRW. S. 831), im Folgenden 
„Staatsvertrag“ genannt.

§ 2
Festsetzung von Zulassungszahlen

Zur Sicherung der Qualität von Lehre und Forschung 
kann die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für 
einen Studiengang, die höchstens aufgenommen werden 
müssen (Zulassungszahl), festgesetzt werden. Die Fest-
setzung erfolgt unter Berücksichtigung der Hochschul-
verträge und der personellen, räumlichen, sächlichen 
und fachspezifi schen Gegebenheiten bei erschöpfender 
Nutzung der Ausbildungskapazitäten; die Festsetzung 
ergibt sich aus der Berechnung der jährlichen Aufnah-
mekapazität des Studienganges. Personalstellen und 
Lehraufträge, die aus Mitteln Dritter oder aus ausdrück-
lich der Verbesserung der Lehre gewidmeten öffentlichen 
Mitteln fi nanziert werden, führen nicht zur Erhöhung 
der Aufnahmekapazitäten.

§ 3
Auswahl und Vergabe von Studienplätzen 

für höhere Fachsemester

(1) Werden in einem Studiengang an einer Hochschule 
Zulassungszahlen für höhere Fachsemester festgesetzt, 
so werden die verfügbaren Studienplätze von der Hoch-
schule an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die 
die Voraussetzungen für die Aufnahme in das betreffende 
höhere Fachsemester erfüllen.

(2) Ist eine Auswahl unter den Bewerberinnen und Be-
werbern, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfül-
len, erforderlich, so kann bestimmt werden, dass die Stu-
dienplätze in folgender Rangfolge vergeben werden:

1.  an Bewerberinnen und Bewerber, die in dem Studien-
gang für niedrigere Fachsemester zugelassen sind;

2.  an Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund einer 
Einstufungsprüfung gemäß § 49 Absatz 12 des Hoch-
schulgesetzes oder §  41 Absatz  12 des Kunsthoch-
schulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S.  195), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Okto-
ber 2017 (GV. NRW. S.  806) geändert worden ist, an 
der Hochschule in dem entsprechenden Studiengang 
und Studienabschnitt zum Studium zugelassen sind;

3.  an Bewerberinnen und Bewerber, die für diesen Stu-
diengang an einer Hochschule endgültig eingeschrie-
ben sind oder waren;

4. an sonstige Bewerberinnen und Bewerber.

  Bei der Vergabe von Studienplätzen innerhalb der 
Ranggruppe nach Satz  1 Nummer  3 und 4 kann der 
Leistungsstand der Bewerberinnen und Bewerber be-
rücksichtigt werden. Artikel  8  Absatz  2 und 3 des 
Staatsvertrages gilt entsprechend, darüber hinaus 
können die Hochschulen Gründe gemäß Artikel 9 Ab-
satz 3 des Staatsvertrages besonders berücksichtigen. 
Das Nähere regeln die Hochschulen durch Ordnungen.

(3) Nach Maßgabe von Ordnungen der Hochschulen 
werden die Studienplätze abweichend von der in Ab-
satz 2 genannten Rangfolge vorrangig an Bewerberinnen 
und Bewerber im Sinne des § 10 Absatz 3 vergeben.

§ 4
Vergabe von Studienplätzen für ein Zweitstudium

(1) Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweitstudium 
sind solche, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang an einer deutschen, staatlich getragenen 
oder staatlichen Hochschule abgeschlossen haben. Für 
die Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 gilt für die 
Studienplatzvergabe in örtlich zulassungsbeschränkten 
Studiengängen Artikel 9 Absatz 4, 6 und 7 sowie Artikel 
11 Absatz 2 des Staatsvertrages entsprechend. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die einen Studiengang 
mit dem Bachelorgrad abgeschlossen haben und sich für 
einen Studiengang bewerben, der auf dem Bachelorstu-
diengang aufbaut und mit dem Mastergrad abschließt, 
sind keine Bewerberinnen und Bewerber um ein Zweit-
studium im Sinne des Absatzes 1; dies gilt nicht für ein 
zusätzliches, mit dem Mastergrad abschließendes Stu-
dium.

(3) Das Nähere der Vergabe nach den Absätzen 1 und 2 
regelt das Ministerium durch Rechtsverordnung.

Teil 2
Studienplatzvergabe im Zentralen Vergabeverfahren

§ 5
Grundsätze der Studienplatzvergabe 

im Zentralen Vergabeverfahren

(1) Bewerberinnen und Bewerber für Studiengänge, die 
gemäß Artikel 7 oder 14 des Staatsvertrages in das Zent-
rale Vergabeverfahren einbezogen sind, werden gemäß 
Abschnitt  3 des Staatsvertrages nach dem Grad ihrer 
Eignung für den gewählten Studiengang und sich typi-
scherweise anschließende Berufstätigkeiten ausgewählt 
und zugelassen.

(2) Die Vergabe der Studienplätze durch die Hochschu-
len gemäß Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 
des Staatsvertrages erfolgt anhand der in Artikel 10 Ab-
satz 2 und 3 des Staatsvertrages aufgeführten Kriterien. 
Weitere Kriterien als die in Artikel 10 Absatz 2 und 3 des 
Staatsvertrages genannten dürfen die Hochschulen für 
die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nicht he-
ranziehen. Die Bestimmung, Konkretisierung und An-
wendung der für die Auswahlentscheidung heranzuzie-
henden Kriterien treffen die Hochschulen im Rahmen 
der Regelungen des Staatsvertrags und dieses Gesetzes 
durch Ordnung.

(3) In der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  2 des Staatsvertrages ist die Auswahlentscheidung 
unter Verwendung mindestens eines der in Artikel 10 Ab-
satz  2 des Staatsvertrages aufgeführten Kriterien zu 
treffen. Eine Kombination der Kriterien ist möglich. 
Eine Unterteilung der Quote in zwei Unterquoten ist 
möglich. Für jede Unterquote fi ndet Satz 1 Anwendung. 
Das Nähere regelt die Hochschule durch Ordnung. 

(4) Für das Auswahlverfahren der Hochschulen nach Ar-
tikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Staatsvertrages 
gilt Artikel 10 Absatz  3 des Staatsvertrages. Es ist den 
Hochschulen gestattet, eine Unterteilung der Quote in 
bis zu drei Unterquoten vorzusehen; in diesem Fall fi ndet 
Artikel 10 Absatz 3 des Staatsvertrages für jede Unter-
quote Anwendung. Abweichend von Satz  2, Halbsatz 2 
kann die Hochschule für eine Unterquote im Umfang 
von bis zu 15 Prozent der in dieser Quote verfügbaren 
Studienplätze festsetzen, dass nur ein Kriterium oder 
mehrere Kriterien ausschließlich nach Artikel 10 Ab-
satz  3 Satz  1 Nummer  1 des Staatsvertrages oder aus-
schließlich nach Artikel 10 Absatz  3 Satz  1 Nummer  2 
des Staatsvertrages verwendet werden. Das Nähere be-
stimmen die Hochschulen durch Ordnung. 

(5) Die Hochschulen wenden die Kriterien in Artikel 10 
Absatz 2 und Absatz 3 des Staatsvertrages in standardi-
sierter, strukturierter und qualitätssichernder Weise 
transparent an. Die Auswahlentscheidung der Hoch-
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schule muss in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Vor-
hersagekraft für den Studienerfolg und die sich typi-
scherweise anschließenden Berufstätigkeiten gewährleis-
ten. Wird ein Kriterium als einziges Kriterium verwen-
det, muss es eine hinreichende Vorhersagekraft für den 
Studienerfolg und die sich typischerweise anschließen-
den Berufstätigkeiten haben.

(6) Besteht bei der Auswahl nach Artikel 10 Absatz  2 
oder Absatz 3 des Staatsvertrages zwischen Bewerberin-
nen und Bewerbern Ranggleichheit, wird vorrangig aus-
gewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 
Satz  1 des Staatsvertrages angehört. Besteht danach 
noch Ranggleichheit, entscheidet das Los.

§ 6
Beschränkung der Teilnahme an den hochschuleigenen 

Auswahlverfahren

Die Hochschule kann die Zahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an den Auswahlverfahren in den Quoten 
nach Artikel 10 Absatz 2 und 3 des Staatsvertrages zur 
Durchführung aufwändiger, individualisierter Auswahl-
verfahren durch Ordnung begrenzen (Vorauswahl). 

Eine Vorauswahl in der Quote nach Artikel 10 Absatz 2 
des Staatsvertrages kann nach dem Grad der Ortspräfe-
renz oder anhand eines oder mehrerer nach § 5 Absatz 3 
zulässiger Kriterien erfolgen. Eine Vorauswahl in der 
Quote nach Artikel 10 Absatz 3 des Staatsvertrages kann 
nach dem Grad der Ortspräferenz oder anhand einer 
nach § 5 Absatz 4 zulässigen Kombination von Kriterien 
erfolgen. Eine Vorauswahl ausschließlich nach dem Grad 
der Ortspräferenz darf nur für einen durch Ordnung auf 
höchstens 35 Prozent beschränkten Anteil der nach 
Satz  1 zu vergebenden Studienplätze erfolgen; §  5 Ab-
satz 6 fi ndet Anwendung. Macht die Hochschule von der 
Vorauswahl Gebrauch, so stellt sie sicher, dass mindes-
tens dreimal so viele Bewerberinnen und Bewerber am 
individualisierten Auswahlverfahren teilnehmen können, 
wie Plätze zur Verfügung stehen.

Teil 3
Studienplatzvergabe in örtlich zulassungsbeschränkten 

Studiengängen

§ 7
Grundsätze der Studienplatzvergabe in örtlich 

 zulassungsbeschränkten Studiengängen und Dialog-
orientiertes Serviceverfahren

(1) Bewerberinnen und Bewerber für Studiengänge, für 
die Zulassungszahlen festgesetzt sind und die nicht in 
das Zentrale Vergabeverfahren gemäß Abschnitt  3 des 
Staatsvertrages einbezogen sind, werden durch die 
Hochschulen ausgewählt und zugelassen. Soweit dieses 
Gesetz nichts Anderes bestimmt, gelten Artikel 5 Ab-
satz  2 und Artikel 8 Absatz  2 bis 4 des Staatsvertrages 
sinngemäß.

(2) Die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen bedienen sich bei der Durchfüh-
rung von Auswahl- und Zulassungsverfahren der Dienst-
leistungen im Sinne von Artikel 4 des Staatsvertrages 
der Stiftung für Hochschulzulassung (Dialogorientiertes 
Serviceverfahren). Die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen sowie die Hochschulen in nichtstaatli-
cher Trägerschaft mit Sitz in Nordrhein-Westfalen kön-
nen sich der Dienstleistungen gemäß Satz  1 bedienen. 
Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen der 
Hochschule und der Stiftung sind von diesen vertraglich 
festzulegen. Das Ministerium kann durch Rechtsverord-
nung für begründete Fälle Ausnahmen von der Verpfl ich-
tung nach Satz 1 regeln.

§ 8
Vorabquoten für die Studienplatzvergabe in örtlich 

 zulassungsbeschränkten Studiengängen

(1) In einem Auswahlverfahren zur Studienplatzvergabe 
in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen sind 
bis zu 20 Prozent der zur Verfügung stehenden Studien-
plätze vorzubehalten für:

1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung 
des Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde,

2.  Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund ent-
sprechender Vorschriften verpfl ichtet haben, ihren 
Beruf in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
auszuüben,

3.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, so-
weit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind,

4. Bewerberinnen und Bewerber nach § 4 Absatz 1.

(2) Über die in Absatz 1 genannten Quoten sind von den 
festgesetzten Studienplätzen jeweils vorweg 2 Prozent 
abzuziehen für Bewerberinnen und Bewerber, die zum 
Zeitpunkt des Vorlesungsbeginns noch minderjährig sein 
werden und deren Hauptwohnung bei den Eltern in den 
dem Studienort zugeordneten Kreisen oder kreisfreien 
Städten ist. Die Plätze in der Quote werden nach dem 
Grad der Qualifi kation vergeben. Die Zuordnung der 
Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten er-
folgt durch Rechtsverordnung des Ministeriums.

(3) Je gebildeter Quote nach den Absätzen 1 und 2 ist 
mindestens ein Studienplatz zur Verfügung zu stellen. 
Daneben kann bestimmt werden, dass der Anteil der 
Studienplätze für die Bewerbergruppen nach Absatz  1 
Nummer 4 an der Gesamtzahl der Studienplätze je Be-
werbergruppe nicht größer sein darf als der Anteil der 
jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. 
Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus den 
Quoten nach Absatz 1 und 2 werden nach § 9 vergeben. 

(4) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn beson-
dere, vor allem soziale und familiäre Gründe in der Per-
son der Bewerberin oder des Bewerbers die sofortige 
Aufnahme des Studiums zwingend erfordern.

(5) Wer den Quoten nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 un-
terfällt, kann nicht im Verfahren nach §  9 zugelassen 
werden.

(6) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nummer  1, 2 
und 4 und des Absatzes 2 Ranggleichheit, wird vorrangig 
ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Ab-
satz  3 Satz  1 des Staatsvertrages angehört. Besteht da-
nach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los.

§ 9
Hauptquoten für die Studienplatzvergabe in örtlich 

 zulassungsbeschränkten Studiengängen

(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der 
Studienplätze nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 2 des Staats-
vertrages und nach § 8 verbleibenden Studienplätze

1.  zu 20 Prozent nach dem Ergebnis der Hochschulzu-
gangsberechtigung und

2.  zu 80 Prozent nach dem Ergebnis eines Auswahlver-
fahrens nach Absatz 2

vergeben. § 5 Absatz 1, 5 und 6 gelten entsprechend.

(2) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergibt 
die jeweilige Hochschule die Studienplätze

1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsbe-
rechtigung:

 a)   Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für 
das gewählte Studium (Note und Punkte),

 b)  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die über die fachspezifi sche Eignung 
Auskunft geben;

2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzu-
gangsberechtigung:

 a)  Ergebnis eines fachspezifi schen Studieneignungs-
tests,

 b)  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher 
Verfahren, die von der Hochschule mit den Bewer-
berinnen und Bewerbern durchgeführt werden, um 
Aufschluss über deren Eignung für das gewählte 
Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten,

 c)  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder 
Berufstätigkeit in einem anerkannten Ausbil-
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dungsberuf, die über die fachspezifi sche Eignung 
Auskunft geben,

 d)  besondere Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, 
außerschulischen Leistungen 

   oder außerschulischen Qualifi kationen, die über 
die fachspezifi sche Eignung Auskunft geben,

 e)  Wartezeit von insgesamt maximal sieben Semes-
tern, wobei Zeiten eines Studiums an einer deut-
schen staatlichen oder staatlich getragenen Hoch-
schule nicht angerechnet werden. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Kriterium 
oder den Kriterien nach Satz  1 Nummer  1 mindestens 
ein schulnotenunabhängiges Kriterium mit erheblichem 
Gewicht einzubeziehen. 

(3) Die Hochschulen sind berechtigt, Unterquoten zu bil-
den. Macht eine Hochschule hiervon Gebrauch, ist Ab-
satz 2 Satz 2 zu berücksichtigen. Abweichend von Satz 2 
können ein Kriterium oder mehrere Kriterien aus-
schließlich nach Absatz  2 Satz  1 Nummer  1 oder aus-
schließlich nach Absatz  2 Satz  1 Nummer  2 verwendet 
werden, solange ein Umfang von bis zu
30 Prozent der Studienplätze nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  2 nicht überschritten wird; die hiernach gebildete 
Unterquote darf jeweils den Umfang von 20 Prozent 
nicht übersteigen. 

(4) Die Bestimmung, Konkretisierung und Anwendung 
der für die Auswahlentscheidung heranzuziehenden Kri-
terien treffen die Hochschulen durch Ordnung.

§ 10
Besondere Bestimmungen für die Studienplatzvergabe 

in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen

(1) Die Auswahl und Zulassung zu internationalen Stu-
diengängen, die eine Hochschule im Sinne des § 60 Ab-
satz 2 des Hochschulgesetzes oder im Sinne des § 52 Ab-
satz 2 des Kunsthochschulgesetzes gemeinsam mit einer 
ausländischen Hochschule betreibt, können die Hoch-
schulen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Studiengangs durch Ordnungen abweichend von den 
§§ 8 und 9 regeln; die Ordnungen werden im Einverneh-
men mit dem Ministerium erlassen.

(2) Die Auswahl und Zulassung aufgrund einer besonde-
ren Qualifi kation im Sinne des § 49 Absatz 11 Satz 1 des 
Hochschulgesetzes oder im Sinne des §  41 Absatz  11 
Satz  1 und 2 des Kunsthochschulgesetzes können die 
Hochschulen unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Studiengangs durch Ordnungen abweichend von den 
§§ 8 und 9 regeln.

(3) Nach Maßgabe von Ordnungen der Hochschulen 
werden Bewerberinnen und Bewerber, die einem auf 
Bundesebene gebildeten Olympiakader (OK), Perspektiv-
kader (PK), Ergänzungskader (EK), Nachwuchskader 1 
(NK 1), Nachwuchskader 2 (NK 2) oder Landeskader 
(LK) eines Bundesfachverbandes des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes angehören, im Auswahl- und Zulas-
sungsverfahren vor den Bewerberinnen und Bewerbern 
im Sinne des § 8 ausgewählt; die Zahl der hiernach aus-
gewählten Bewerberinnen und Bewerber wird auf die 
Quote gemäß § 8 nicht angerechnet.

(4) Soweit es die Besonderheiten des Studienganges er-
fordern, kann im Auswahl- und Zulassungsverfahren in 
Einzelfällen der Anteil der Studienplätze nach §  8 Ab-
satz  1 für ausländische Staatsangehörige und Staaten-
lose, die nicht Deutschen gleichgestellt sind, bis zur 
Hälfte betragen; das Nähere bestimmen die Hochschulen 
durch Ordnungen, die im Einvernehmen mit dem Minis-
terium erlassen werden.

(5) Soweit neben dem Grad der Qualifi kation eine studi-
engangbezogene besondere Vorbildung, künstlerische 
oder sonstige Eignung oder praktische Tätigkeit im 
Sinne des §  49 Absatz  7 und 8 des Hochschulgesetzes 
oder im Sinne des § 41 Absatz 7 und 8 des Kunsthoch-
schulgesetzes nachzuweisen ist, kann im Auswahl- und 
Zulassungsverfahren gemäß §  9 neben dem Grad der 
Qualifi kation auch der Grad der Eignung berücksichtigt 
werden. Die Einzelheiten einschließlich der Feststellung 
des Grades der Eignung regeln die Hochschulen durch 
Ordnungen.

(6) Die Auswahl und Zulassung zu Studiengängen, die 
mit einem Mastergrad abgeschlossen werden, erfolgt 
nach den für den Zugang zu dem jeweiligen Studiengang 
maßgeblichen Regelungen. Abweichend davon kann eine 
Auswahl und Zulassung auch aufgrund von Kriterien 
nach § 9 Absatz 2 Satz 1 getroffen werden; das Nähere 
regeln die Hochschulen durch Ordnung. Dabei tritt an 
die Stelle des Grades der Qualifi kation das Prüfungs-
zeugnis über den ersten berufsqualifi zierenden Ab-
schluss im Sinne des § 49 Absatz 6 des Hochschulgeset-
zes oder des §  41 Absatz  6 des Kunsthochschulgesetzes 
oder nach Maßgabe von Ordnungen der Hochschulen ein 
vorläufi ges Zeugnis. Bei Studiengängen, die die Voraus-
setzung für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
für ein Lehramt sind und mit einem Mastergrad abge-
schlossen werden, wird ein Fünftel der Studienplätze 
nach Wartezeit vergeben, wobei Zeiten eines Studiums 
an einer deutschen staatlichen oder staatlich getragenen 
Hochschule nicht angerechnet werden. Wenn der Studi-
engang aus mehreren Teilstudiengängen besteht, kann 
die Auswahl und Zulassung zu den Teilstudiengängen 
nach Maßgabe von Ordnungen der Hochschulen nach 
dem Grad der Qualifi kation in den Teilstudiengängen 
des vorangegangenen Studienganges erfolgen.

(7) Für Studienfächer von Lehramtsstudiengängen kann 
die Hochschule im Auswahl- und Zulassungsverfahren 
gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 den Grad der Qua-
lifi kation verbessern, wenn für ein anderes zum Lehr-
amtsstudiengang gehörendes Studienfach eine besondere 
studiengangbezogene Eignung im Sinne des §  49 Ab-
satz  7 und 8 des Hochschulgesetzes oder im Sinne des 
§ 41 Absatz 7 und 8 des Kunsthochschulgesetzes nachge-
wiesen ist. Die Einzelheiten regeln die Hochschulen 
durch Ordnungen.

Teil 4
Ausführungsbestimmungen, 

Rechtsverordnungs ermächtigung, Übergangs-
vorschriften,  Schlussvorschriften

§ 11
Ausführungsbestimmungen zum Staatsvertrag, 

 Rechtsverordnungsermächtigung

(1) Das Ministerium ist zuständige Landesbehörde im 
Sinne der Regelungen des Staatsvertrages, insbesondere 
im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 des Staatsvertrages. Das 
Ministerium setzt die Zulassungszahlen im Sinne von 
Artikel 6 des Staatsvertrages durch Rechtsverordnung 
fest und erlässt die Rechtsverordnungen gemäß Artikel 
12 des Staatsvertrages.

(2) Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung ins-
besondere die Festsetzung von Zulassungszahlen, die 
Einzelheiten der Bewerbung sowie die Einzelheiten des 
Verfahrens für die Auswahl und Vergabe von Studien-
plätzen in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengän-
gen, einschließlich der dabei anzuwendenden inhaltli-
chen Kriterien; dabei hat es vor allem die in Artikel 12 
Absatz  1 des Staatsvertrages aufgeführten Befugnisse 
und kann die Anzahl von Wünschen zu Studiengängen, 
Studienfächern und Studienorten beschränken. Zur Si-
cherung der Chancengerechtigkeit bei der Auswahl und 
Zulassung zu Studiengängen, die mit einem Mastergrad 
abgeschlossen werden, kann das Ministerium durch 
Rechtsverordnung das Nähere für die Auswahl und die 
Zulassung zu den Teilstudiengängen im Sinne des 
§ 10 Absatz 6 Satz 5 regeln.

(3) Das Ministerium legt das Berechnungsverfahren im 
Sinne des § 2 Satz 2 und die anzuwendenden Kriterien 
für die Ermittlung der jährlichen Aufnahmekapazitäten 
der einzelnen Hochschulen in einem Studiengang und 
für die Festsetzung von studiengangspezifi schen Norm-
werten durch Rechtsverordnung fest. Zur Erprobung 
kann für alle oder für einzelne Hochschulen eine von § 2 
Satz  2 Halbsatz 2 abweichende Grundlage festgelegt 
werden.

(4) Das Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für 
das Schulwesen zuständigen Ministerium für die Studi-
enplatzvergabe in den örtlich zulassungsbeschränkten 
Studiengängen durch Rechtsverordnung das Nähere zur 
Herstellung einer annähernden Vergleichbarkeit der 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 25 vom 8. November 2019834

Durchschnittsnoten der Hochschulzugangsberechtigung 
der Bewerberinnen und Bewerber festlegen. 

(5) Zur Ausgestaltung und Sicherung des besonderen 
Bildungsauftrags der Fernuniversität Hagen nach dem 
Hochschulgesetz kann das Ministerium insbesondere 
hinsichtlich der Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium sowie der Bewerberinnen und Bewerber, 
die Zugang zu einem Hochschulstudium auf Grund einer 
berufl ichen Vorbildung erhalten, durch Rechtsverord-
nung das Nähere zu den Vorabquoten nach § 8 und den 
Hauptquoten nach § 9, insbesondere zu den Prozentzah-
len, die den einzelnen Quoten zugewiesen werden, regeln. 

(6) Das Ministerium kann die Befugnisse nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ganz oder teilweise auf die Hochschulen 
zu deren Regelung durch Ordnungen übertragen, die im 
Einvernehmen mit dem Ministerium erlassen werden.

(7) Die Hochschulen sind berechtigt, die Serviceleistun-
gen der Stiftung für Hochschulzulassung in zulassungs-
freien Studiengängen in Anspruch zu nehmen; die Ein-
zelheiten der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und 
Stiftung sind von diesen vertraglich festzulegen.

(8) Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen für die 
Organe der Stiftung für Hochschulzulassung werden 
durch die Präsidentinnen und Präsidenten oder die Rek-
torinnen und Rektoren der Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen bestimmt. Vertreterinnen und Ver-
treter des Landes für die Organe der Stiftung für Hoch-
schulzulassung werden vom Ministerium bestimmt. 

§ 12

Ministerium, Fachaufsicht

(1) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das für 
Hochschulen zuständige Ministerium. 

(2) Soweit die Hochschulen den Staatsvertrag, das Ge-
setz zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für Hoch-
schulzulassung“ vom 18. November 2008 (GV. NRW. 
S.  710) in der jeweils geltenden Fassung, dieses Gesetz 
sowie die auf diesen Vorschriften beruhenden Rechtsver-
ordnungen und Ordnungen zu vollziehen haben, obliegt 
ihnen das als staatliche Aufgabe. Insoweit unterstehen 
die Hochschulen der Fachaufsicht des Ministeriums; es 
gilt §  13 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S. 421), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S.  566) geän-
dert worden ist.

§ 13

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Dieses Gesetz wird erstmals auf die Studienplatzver-
gabe im Zentralen Vergabeverfahren für das Sommerse-
mester 2020 angewandt. Soweit zu diesem Zeitpunkt der 
Staatsvertrag noch nicht in Kraft getreten ist, werden bis 
zu dessen Inkrafttreten weiterhin die Bestimmungen des 
Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen 
Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 
(Anlage zu GV. NRW. S.  710) und des Hochschulzulas-
sungsgesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Januar 
2017 (GV. NRW. S. 239) geändert worden ist, angewandt.

(3) Dieses Gesetz wird erstmals auf die Studienplatzver-
gabe in örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen 
für das Sommersemester 2021 angewandt. 

(4) Für die Studienplatzvergabe in früheren als den in 
Absatz  2 Satz  1 und Absatz  3 genannten Semestern 
 gelten die in Absatz 2 Satz 2 genannten Bestimmungen 
weiter. 

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 29. Oktober 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S)  Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

 
Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n 
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77

Gesetz
zur Stärkung der kulturellen Funktion 

der Öffentlichen Bibliotheken
und ihrer Öffnung am Sonntag
(Bibliotheksstärkungsgesetz)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Stärkung der kulturellen Funktion 
der Öffentlichen Bibliotheken
und ihrer Öffnung am Sonntag
(Bibliotheksstärkungsgesetz)

Vom 29. Oktober 2019

224

Artikel 1
Änderung des Kulturfördergesetzes NRW

§  10 des Kulturfördergesetzes NRW vom 18.  Dezember 
2014 (GV. NRW. S. 917), das durch Artikel 24 des Geset-
zes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die öffentlichen Bibliotheken sind nach Maßgabe 
der Bestimmungen ihres Trägers Orte der Kultur. In-
sofern dienen sie

 1.  dem Informationszugang und lebenslangen Ler-
nen,

 2.  der Begegnung, Kommunikation, dem kulturellen 
Austausch und der gesellschaftlichen Integration,

 3.  der Leseförderung sowie der Vermittlung von Me-
dien- und Informationskompetenz,

 4.  der Vermittlung von allgemeiner, interkultureller 
und staatsbürgerlicher Bildung sowie

 5.  der demokratischen Willensbildung und gleichbe-
rechtigten Teilhabe, insbesondere durch ein vielfäl-
tiges Presseangebot.

  Sie können insbesondere im ländlichen Raum und in 
kleinen Städten und Gemeinden zu Zentren der Kul-
tur weiterentwickelt werden und insofern dazu die-
nen, dass an ihnen verschiedene kulturelle Aktivitäten 
aus der regionalen Umgebung angeboten werden kön-
nen.“

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

  „(2) Das Land fördert die öffentlichen Bibliotheken in 
ihren Funktionen nach Absatz  1. Das Land unter-
stützt die öffentlichen Bibliotheken insbesondere bei 
der Vermittlung von Informations- und Medienkompe-
tenz, der Leseförderung, der Entwicklung neuer 
Dienstleistungen, insbesondere von Dienstleistungen, 
die nicht Ausleihe oder Rückgabe sind, und der Mo-
dernisierung der technischen Infrastruktur. Das Nä-
here regelt das für Kultur zuständige Ministerium in 
einer Förderrichtlinie.“

3. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
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Artikel 2
Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung

§ 1 Absatz 1 der Bedarfsgewerbeverordnung vom 5. Mai 
1998 (GV. NRW. S.  381), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 21. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 676) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer  10 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

2. Folgende Nummer 11 wird angefügt:

  „11. in öffentlichen Bibliotheken, soweit sie ihre 
Funktionen nach § 10 Absatz 1 des Kulturfördergeset-
zes NRW vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 917), 

geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 
S. 90), erfüllen, bis zu 6 Stunden.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 29. Oktober 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S)  Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration

Dr. Joachim  S t a m p 

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n 

– GV. NRW. 2019 S. 852

Bekanntmachung
Vom 9. Oktober 2019

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat gemäß §  4 Ab-
satz 1 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren bei Volks-
initiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) 
in seiner Sitzung am 9. Oktober 2019 einstimmig be-
schlossen, dass die Volksinitiative mit der Kurzbezeich-
nung „Straßenbaubeiträge abschaffen“ gemäß Artikel 67 
Landesverfassung und § 3 VIVBVEG zulässig ist und sie 
alle Antragsvoraussetzungen des § 1 Absätze 2 bis 5 VIV-
BVEG erfüllt hat. Zudem hat sich der Landtag nicht im 
Rahmen einer früheren Volksinitiative mit einem sach-
lich gleichen Gegenstand befasst. Damit ist diese Volks-
initiative rechtswirksam zustande gekommen. Der Land-
tag Nordrhein-Westfalen wird sich innerhalb der gesetz-
lich vorgesehenen Frist von drei Monaten nach der 
Beschlussfassung abschließend mit dem Anliegen der 
Volksinitiative befassen.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2019

Präsident des Landtags

André  K u p e r

– GV. NRW. 2019 S. 852
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